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1. Vorbemerkungen 

1 Gehört einer Gebietskörperschaft die Mehrheit der Anteile eines Unterneh-
mens in einer Rechtsform des privaten Rechts oder gehört ihr mindestens 
der vierte Teil der Anteile und steht ihr zusammen mit anderen Gebietskör-
perschaften die Mehrheit der Anteile zu, so hat das zuständige Organ des 
Unternehmens auf Verlangen der Gebietskörperschaft(en) den Abschluss-
prüfer mit einer Erweiterung der Abschlussprüfung nach § 53 Haushalts-
grundsätzegesetz (HGrG) zu beauftragen. Hierzu sind im Rahmen der Jah-
resabschlussprüfung auch die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung zu 
prüfen sowie die wirtschaftlichen Verhältnisse darzustellen. Dies gilt auch für 
die Prüfung kommunaler Unternehmen und Einrichtungen nach den jeweili-
gen landesrechtlichen Vorschriften. 

2 Bei Unternehmen in einer Rechtsform des privaten Rechts sehen die Vor-
schriften der jeweils heranzuziehenden Haushaltsordnungen bzw. der ge-
meindewirtschaftsrechtlichen Regelungen des Kommunalverfassungsrechts sowie 
ggf. die gesellschaftsvertraglichen Bestimmungen grundsätzlich die Ver-
pflichtung zu einer entsprechenden Beauftragung vor. Diese hat in Form ei-
nes gesonderten Auftrags zur Erweiterung der Abschlussprüfung zu erfolgen. 
Wird eine derartige Auftragserteilung trotz bestehender Verpflichtungen nicht 
vorgenommen, so hat der Abschlussprüfer das zuständige Organ mit geson-
dertem Schreiben auf die noch ausstehende Erfüllung dieser Verpflichtung 
hinzuweisen; er ist nicht verpflichtet und nicht berechtigt, von sich aus eine 
Erweiterung der Abschlussprüfung nach § 53 HGrG vorzunehmen. 

                                            
1 Verabschiedet vom Hauptfachausschuss (HFA) am 06.10.2006. Redaktionelle Anpassungen aufgrund des Bi-

lanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) durch den HFA am 09.09.2010 in Tz. 2, 11 und 19. 


